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/ / EWB LegalNet  SLN 
Die Verrechnung und Ausweisung von gesetzlichen und sonstigen Abgaben erfolgt separat. Diese 
setzen sich aus den nachfolgenden Bestandteilen zusammen. 

 

Netzzuschläge 
Mit dem StromVG hat das Parlament das Energiegesetz (EnG) revidiert. Dieses schreibt vor, die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2020 auf mindestens 4’400 GWh zu 
erhöhen. Bis 2035 sollen 11‘400 GWh aus erneuerbaren Energiequellen stammen. 
Für diverse Förderungen sowie Entschädigungen der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien 
und den Gewässerschutz bezahlen die Schweizer Stromkonsumentinnen und -konsumenten ab 2018 
einen Zuschlag von 2.30 Rappen pro Kilowattstunde. Dies hat der Bundesrat in einer Revision der 
Energieverordnung festgelegt. 
 
Netzzuschlag nach Art. 35 Abs. 1 EnG 
  Netto [Rp. /kWh.] 

Ganztägig     2.30 
 

 

 
Die nachfolgenden Netznutzungsprodukte sind von dieser Regelung betroffen: 

• SPN400 
• SPN400P 
• SSN400 
• SDN400 
• SCN400 
• SIN400 
• SBN400 
• SPN20 

 

 
Abgaben an die Stadt 
 
Gemäss Beschluss des Gemeinderates Buchs vom 4. September 2013 führt das EWB folgende 
Abgaben an die Politische Gemeinde ab: 
 
Abgabe an Stadt Buchs (Nutzung öffentlicher Grund) 
  Netto [Rp. /kWh.] 

Ganztägig  0.50 
 
Energiefonds Stadt Buchs  
  Netto [Rp./kWh] 

Ganztägig  0.30 
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/ / Kostenpflichtige Dienstleistungen 
A) Ausserordentliche Zählerablesung 
  Netto CHF 

Ablesegang ausserhalb der Abrechnungsperiode 
(pro Messpunkt) 

  
20.00 

 
 

B) Mahnung / Inkasso 
  Brutto CHF 

Zahlungseinladung / Mahnung (ab zweiter Mahnung)  20.00 
 
  Brutto CHF 

Zahlungseinladung / Mahnung (dritte Mahnung)  30.00 
 
  Brutto CHF 

Betreibungs- und Inkassogebühr  45.00 
 
  Netto CHF 

Ausschaltung der Energiezufuhr  50.00 
 
  Netto CHF 

Einschaltung der Energiezufuhr  50.00 
 

 

C) Mess- und Steuerapparate / Kommunikationsschnittstellen 
  Netto CHF 

Montage / Demontage / Prüfung  nach Aufwand 
 
  Netto CHF 

Montage Zahlautomaten  125.00 
 
  Netto CHF 

Demontage Zahlautomaten  125.00 
 
  Netto [CHF/Mt.] 

Miete Zahlautomaten  5.00 
 
  Netto [CHF/Mt.] 

Drittnutzung eines Rundsteuerungsprogramms  5.00 

 
 
 
 


